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CHECKLISTE HAUSDURCHSUCHUNG

INFORMIEREN!

1. Anwalt: ______________________________ Tel.: ______________________________________

2. Person:_______________________________ Tel.: ______________________________________

3. Person _______________________________ Tel.: ______________________________________

Repressionsfonds Nordkurve Tel.:____________________________________________________ 

Bewahre Ruhe.

 Rufe sofort deinen Anwalt an. (Punkt 1)

  Rufe anschließend eine gut erreichbare Person an, die 
unter Punkt 2 oder 3 geführt ist.

  Wenn du noch Zeit hast, rufe anschließend den Repressi
onsfonds Nordkurve unter der Notfallnummer an und die 
zweite Person. Ansonsten lass die bereits erreichte Person 
deinen zweiten Notfallkontakt und den Repressionsfonds 
Nordkurve anrufen!

Die Polizei steht vor der Tür:

 Frage, gegen wen richtet sich die Hausdurchsuchung?

 Frage, was ist der Grund des Durchsuchungsbeschlusses?

  Verlange einen Durchsuchungsbeschluss und lies ihn 
dir in Ruhe durch. Lass dir eine Kopie geben. (Bei dem 
Grund: »Gefahr in Verzug« gibt es keinen Beschluss)

 Erfrage Name und Dienstnummer des Einsatzleiters

  Lege Widerspruch gegen die Durchsuchung ein und lass 
diesen protokollieren (unterschreiben).

  Verlange, dass nur unter den Augen der Beschuldigten 
und/oder ihrer Vertretern durchsucht wird (ein Raum 
nach dem anderen, nicht alle gleichzeitig)

   Keine Aussagen machen! Keine Gespräche mit den Be
amten! (Auch Zeugen müssen vor Ort ohne Anwalt keine 
Aussagen machen.)

 Pass auf!

  Durchsucht werden dürfen nur die im Durchsuchungs
beschluss genannten Räume.

  Verhindere die Durchsuchungen anderer Räume, leg 
Widerspruch ein.

  Verlange die Versiegelung der beschlagnahmten Papiere 
und Notizen. Nur der/die Staatsanwalt darf vor Ort lesen, 
aber kein Beamter.

 Du hast keine Mitwirkungspflicht bei der Durchsuchung.

  Die Polizei muss dir ein Durchsuchungsprotokoll aushän
digen, in dem die beschlagnahmten Dinge genauestens 
aufgelistet sein müssen (kontrolliere das in Ruhe). Die  
Beamten und die von ihnen mitgebrachten Zeugen 
müssen unterschreiben. Du nicht. Wenn nichts be
schlagnahmt wurde, muss auch das schriftlich bestätigt 
werden.

Nach der Hausdurchsuchung:

 Gedächtnisprotokoll schreiben

 Einspruch über Anwalt einlegen

 Schadensbilanz erstellen

  Bedenke, dass Abhöranlagen angebracht worden sein 
könnten


